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Kontakt
Zofinger Tagblatt AG
Medien- und Printunternehmen
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen

info@ztonline.ch
www.ztonline.ch

Anzeigenmarketing
Zofinger Tagblatt AG
Anzeigenmarketing
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen

Telefon 062 745 93 93
Telefax 062 745 93 49

inserate@zofingertagblatt.ch
www.zofingertagblatt.ch

Leiter Crossmedia: 	Thomas Schwabe
Direktor: 	 Roland Oetterli
Leiter Verlage: 	 Jörg Kilchenmann

Druckunterlagen
Programme	� Alle gängigen PC- und  

Mac-Programme
Datenträger	� USB-Sticks, CF- und SD-Karten,  

CD-ROM, DVD u. a.
Raster	 40	

Datenanlieferung 	
digital	 ftp-Server 
	 (Zugangsdaten auf Anfrage)
Upload	 Daten hochladen via 
	 Webbrowser unter
	 http://druck.ztonline.ch 
	 (kostenlose Registrierung)

Auskunft	� Telefon 062 745 93 61/58 

Druckverfahren	
Offset-Rotation 

Beraterkommission/  
Jahresumsatzprämie
Wir gewähren 5 % Beraterkommission (regio- 
live.ch und REGIOHOME 10% und Tierwelt 15 % 
BK) auf allen Dispositionen, die über eine kom-
missionsberechtigte Werbe- und/oder Medien-
agentur vermittelt werden. Rubrikanzeigen, Ge-
legenheitsanzeigen, Stellen und Immobilien sind 
ausgeschlossen. Für ausländische Kunden und 
Werbeauftraggeber gelten grundsätzlich die glei-
chen Konditionen wie für Schweizer Inserenten. 
Beansprucht ein ausländischer Auftraggeber eine 
höhere BK, so werden die tangierten Preise ent-
sprechend angepasst.
JUP (Jahresumsatzprämie) für berechtigte Kunden 
gemäss aktueller Liste.

Wohltätigkeitsrabatt
50% vom Grundtarif gemäss ZEWO-Verzeichnis 
(gilt nur für Geschäftsanzeigen)

E-Mail Adressenaufbau
vorname.name@ztonline.ch

Abo-Service
Telefon 062 745 94 45
abo@ztonline.ch

Allgemeines Kontakt
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Zahlen und Fakten
Streugebiet

Das Immobilienmagazin im Mittelland

Zeigt die Lust am Wohnen
Lust darauf, der Wohnung einen neuen, pfiffigen Anstrich zu 
verpassen, die Dekoration zu verändern oder ein Haus zu kaufen? 
«REGIOHOME/4W» zeigt die lustvollen Seiten des Wohnens auf.

Vom Ratgeber zu verschiedenen Themen über Aktuelles aus 
der Baubranche bis hin zu Kochideen und Deko-Tipps bietet 
«REGIOHOME/4W», das Wohn- und Immobilienmagazin der Region 
Mittelland, viel Wissenswertes, Nützliches und Unterhaltsames rund 
um die eigenen vier Wände.
Worauf muss man bei einem Neuanstrich achten? Wie muss man 
vorgehen, damit das Zügeln nicht in einem Chaos endet? Und was ist 
beim Abschluss einer Hausratversicherung wichtig? «Regiohome/4W» 
hält die Antworten bereit. Das Magazin erscheint 4 3  jährlich und 
erreicht rund 156 000 Haushalte im pulsierenden Wirtschaftsgebiet 
Mittelland.

Unser Motto: «Ob Eigenheim oder Mietwohnung: 
Zu Hause ist dort, wo man sich wohlfühlt.»

Erscheint einmal im Monat gratis in jedem  
Briefkasten bei über 156 000 Haushaltungen.

Auflage
Gratisauflage 156 000 Ex. 

www.regiohome.ch
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Preise

Wiederholungsrabatt
2-mal	   2 %	 1
3-mal	   5 %	 1
4-mal	 10 %	 1	

Für Inserate, Textanschlussanzeigen oder Rekla-
men innert 12 Monaten. Voraussetzung: gleichzei-
tige Bestellung ohne Grössenwechsel. Sujet- oder 
Textwechsel bei Vollvorlagen möglich. Abschlüsse 
(Umsatzrabatte) und Wiederholungsrabatte sind 
nicht kumulierbar.

Beraterkommission
10 % vom Kundennetto

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Zuschläge
Umschlag 2. und 3. Seite	 + 10 % vom Bruttopreis
Umschlag 4. Seite	 + 25 % vom Bruttopreis
Platzierung	 + 20  % vom Bruttopreis
Gut-zum-Druck	 Fr. 20.–
Sämtliche Zuschläge sind kommissions- und 
rabattberechtigt.

Publireportagen
Richtlinien siehe Seite 89

Preise
Siehe Seite 43 -> Seitenteile.

Erscheint	 Inseratenschluss	 	
	 24. 2.		  11. 2.		
	 7.4.		  25. 3.		
	 18. 8.		  5. 8.	
	17.11.		  4.11.		

Publireportagen
Herstellung durch Verlag	 10 % Rabatt
Anlieferung durch Kunde	 20 % Rabatt

Publireportagen können nur als 1/1-Seite oder 
1/2-Seite gebucht werden.
Gestaltung gemäss Absprache mit Verlag. 
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Prospektbeilagen/-einhefter/-einkleber
auf Anfrage (mit Muster)

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Formate

Seitenteile Annoncen (Bruttopreise, exkl. MwSt.)

1/1-Seite
190 3 275 mm
4c	 Fr. 3 950.–

1/2-Seite hoch
92,5 3 275 mm
4c	 Fr. 2 172.–

1/2-Seite quer
190 3 135 mm
4c	 Fr. 2 172.–

1/4-Seite hoch
92,5 3 135 mm
4c	 Fr. 1 136.–

1/4-Seite quer
190 3 65 mm
4c	 Fr. 1 136.–

1/8-Seite quer
92,5 3 65 mm
4c	 Fr.   592.–

Randabfallende Inserate:
Heftformat (223 3 300 mm) 
plus 3 mm Beschnitt auf allen Seiten.

Zeitungsformat
Papierformat 	 210 3 297 mm
Satzspiegel pro Seite 	190 3 275 mm

Technische Daten
Satzspiegel	 1/1-Seite	 190 3 275 mm
	 2/1-Seiten Panorama	 400 3 275 mm
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Redaktion

Redaktionsleitung 
Melek Sarikurt-Camci

Redaktion Regiohome

Zofinger Tagblatt AG
Redaktion Regiohome
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen

Telefon 062 745 93 93
Telefax 062 745 94 19

redaktion@regiohome.ch

Anzeigenmarketing

Zofinger Tagblatt AG
Anzeigenmarketing Regiohome
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen

Telefon 062 745 93 93
Telefax 062 745 93 49

inserate@regiohome.ch
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Prospektbeilagen

Kosten Fremdinserate
Für in der Beilage enthaltene Fremdinserate 
werden pro Sujet/Seite 20 % einer 4-farbigen 
Inseratenseite verrechnet. Prospektbeilagen und 
Anzeigenkosten sind kumuliert abschlussberech-
tigt.  Portoerhöhungen bleiben vorbehalten.

Porto Portoerhöhungen bleiben vorbehalten.

NA = Normalauflage  	         GA = Grossauflage

1) Anlieferadresse:
Büchler Grafino AG, Druckzentrum Bern
Zentweg 7, 3000 Bern

Termine
Dispositionsschluss	 1 Woche vorher
Anlieferungstermin	 3 Tage vorher
Mindestens 2 Muster beilegen.

Objekt
Einsteck-
tag(e)

bis 50 g 
Preis/1000

51 - 75 g 
Preis/1000

76 – 100 g 
Preis/1000

Anliefer-
menge NA

Verrechnete 
Auflage NA

Anliefer-
menge GA

Verrechnete 
Auflage GA

Verrechnung  
Fremdinserat Teilstreuung Bemerkungen

Zofinger Tagblatt täglich Fr. 445.– Fr. 465.– Fr. 485.– 16 000Ex. 14 418 Ex. –– –– ja nicht möglich Seite 3

Wiggertaler Donnerstag Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 30 000 Ex. 29 159 Ex. –– –– ja 25% Zuschlag Seite 11

Landanzeiger Donnerstag ab Fr. 150.– auf Anfrage auf Anfrage 46 500 Ex. 45 768 Ex. 49 500 Ex. 48709 Ex. –– –– Seite 15

Oberwiggertaler Donnerstag Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 2 000 Ex.   1 566 Ex. 9 500 Ex. 8942 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 19

Trienger Anzeiger Freitag Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 1 600 Ex.   1 159 Ex. 5 000 Ex. 4626 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 23

Solothurner Woche Donnerstag Fr. 86.– Fr. 101.– Fr. 111.– 1) 82 500 Ex. 80 773 Ex. –– –– –– ––
Seite  28 / Separate  
Tarifdokumentation

Wuchedonner SO Donnerstag Fr. 150.– Fr. 200.– Fr. 220.– 31 000 Ex. 29 900 Ex. –– –– ja Fr. 350.– pauschal Seite 31

Wuchedonner OA Donnerstag Fr. 150.– Fr. 200.– Fr. 220.– 35 500 Ex. 34 500 Ex. –– –– ja Fr. 350.– pauschal Seite 32

Lieferadresse Prospektbeilagen
Zofinger Tagblatt AG, Rampe Rotationshalle
Henzmannstrasse 18, 4800 Zofingen
Telefon 062 745 93 83
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Prospektbeilagen 

Objekt
Einsteck-
tag

bis 50 g 
Preis/1000

51 - 75 g 
Preis/1000

76 – 100 g 
Preis/1000

Anliefer-
menge NA

Verrechnete 
Auflage NA

Anliefer-
menge GA

Verrechnete 
Auflage GA

Verrechnung  
Fremdinserat Teilstreuung Bemerkungen

power one1 Gesamt Donnerstag Fr. 200.– Fr. 220.– Fr. 245.– 98 100 Ex. 96 137 Ex. 101 100 Ex. 99 078 Ex. ja 25% Zuschlag wichtige Details Seite 41

power one1 Nä / LA Donnerstag Fr. 200.– Fr. 220.– Fr. 245.– 68 100Ex. 66 978 Ex. 71 100Ex. 69 919 Ex. ja 25% Zuschlag wichtige Details Seite 44

power one1 Nä / WIG Donnerstag Fr. 200.– Fr. 220.– Fr. 245.– 51 600 Ex. 50 369 Ex. –– ja 25% Zuschlag wichtige Details Seite 44

power one1 LA / WIG Donnerstag Fr. 200.– Fr. 220.– Fr. 245.– 76 500 Ex. 74 927 Ex. 79 500 Ex. 77 868 Ex. ja 25% Zuschlag wichtige Details Seite 44

AargauCitys+ 
Gesamtausgabe

Donnerstag
Fr. 150.– 

2) + Fr. 80.–
Fr. 165.– 

2) + Fr. 85.–
Fr. 180.– 

2) + Fr. 90.–
16 200 Ex. 157 729 Ex. –– –– ja ––

Seite 47 / Separate 
Tarifdokumentation

AargauCitys+ 
Modul 1

Donnerstag
Fr. 150.– 

2) + Fr. 80.–
Fr. 165.– 

2) + Fr. 85.–
Fr. 180.– 

2) + Fr. 90.–
70 500 Ex. 69 882 Ex. –– –– ja ––

Seite 47 / Separate 
Tarifdokumentation

AargauCitys+ 
Modul 2

Donnerstag
Fr. 150.– 

2) + Fr. 80.–
Fr. 165.– 

2) + Fr. 85.–
Fr. 180.– 

2) + Fr. 90.–
129 400 Ex. 128 570 Ex. –– –– ja ––

Seite 47 / Separate 
Tarifdokumentation

AargauCitys+ 
Modul 3

Donnerstag
Fr. 150.– 

2) + Fr. 80.–
Fr. 165.– 

2) + Fr. 85.–
Fr. 180.– 

2) + Fr. 90.–
104 000 Ex. 99 041 Ex. –– –– ja ––

Seite 47 / Separate 
Tarifdokumentation

Wiggertaler-Kombi Donnerstag Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 32 200 Ex. 30 725 Ex. 39 500 Ex. 38 101 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 53

Wiggertaler-Surental-
Kombi

Donnerstag Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 32 200 Ex. 30 725 Ex. 39 500 Ex. 38 101 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 57

Oberwiggertaler und 
Trienger Anzeiger

Do./Fr. Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 3 500 Ex. 2 725 Ex. 15 000 Ex. 13 568 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 61

Su(h)rental-Kombi Do./Fr. Fr. 240.– Fr. 260.– Fr. 280.– 47 000 Ex. 45 768 Ex. 49 200 Ex. 48 709 Ex. ja 25% Zuschlag Seite 65
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Prospektbeilagen

Kosten Fremdinserate
Für in der Beilage enthaltene Fremdinserate 
werden pro Sujet/Seite 20 % einer 4-farbigen 
Inseratenseite verrechnet. Prospektbeilagen und 
Anzeigenkosten sind kumuliert abschlussberech-
tigt.  Portoerhöhungen bleiben vorbehalten.

Porto Portoerhöhungen bleiben vorbehalten.

NA = Normalauflage  	         GA = Grossauflage

2) Technische Kosten sind nicht 
Rabatt-/BK-berechtigt.

Termine
Dispositionsschluss	 1 Woche vorher
Anlieferungstermin	 3 Tage vorher
Mindestens 2 Muster beilegen.

Objekt
Einsteck-
tag(e)

bis 50 g 
Preis/1000

51 - 75 g 
Preis/1000

76 – 100 g 
Preis/1000

Anliefer-
menge NA

Verrechnete 
Auflage NA

Anliefer-
menge GA

Verrechnete 
Auflage GA

Verrechnung  
Fremdinserat Teilstreuung Bemerkungen

Regiolive –– –– –– –– –– –– –– –– –– nicht möglich Seite 71 / auf Anfrage

REGIOHOME / 4W –– –– –– –– –– –– –– –– –– nicht möglich Seite 79 / auf Anfrage

Tierwelt –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Separate 

Tarifdokumentation

Lieferadresse Prospektbeilagen
Zofinger Tagblatt AG, Rampe Rotationshalle
Henzmannstrasse 18, 4800 Zofingen
Telefon 062 745 93 83
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Format

Max. 235 x 315 mm

Min. 127 x Falzrücken- 
länge mind. 210 mm

Andere auf Anfrage.

Gewicht

Max. 100 g

Falz

Einzelblätter im 
Format A4 mind. 
120 gm2.
Dünnere Papiergewicht 
müssen auf A5 gefalzt 
werden.

Einzelblatt

Heftung

keine

Postkarten

keine

Max. 235 x 315 mm

Min. 127 x Falzrücken-
länge mind. 210 mm.

Andere auf Anfrage.

Muster beilegen.

Max. 100 g

Über 100 g auf Anfrage.

Prospekte müssen auf 
einer Seite geschlossen 
sein (Länge der 
geschlossenen Seite 
mind. 210 mm).

Kein Leporello-, 
Altar-, Zickzack- oder 
Handorgel-Falz.

Prospekt 
(mehrseitig)

Dünne Prospekte mit 
Rücken- oder 
Falzleimung versehen.
Bei Drahtrückenheftung 
(Klammerheftung) darf 
die Drahtstärke maximal 
der Rückenstärke 
entsprechen. 
Die Klammern sind zu 
versetzen.

Postkarten sind innen in 
der Beilage anzukleben.

Prospektbeilagen 
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Sonderwerbeformen
Ad Specials

Aussergewöhnliche Anzeigenformate
Setzen Sie auf ein herausragendes Anzeigenfor-
mat. 

Streifenanzeige mit Stufe
Für auffällig erfolgreiche Werbung. Mit dieser Wer-
beform, die in den redaktionellen Teil der Zeitung 
hineinragt, ist Ihnen die Aufmerksamkeit der Leser 
sicher. Diese Anzeige ist nur ein Beispiel für viele 
weitere ungewöhnliche Anzeigenformen in der 
Süddeutschen Zeitung.

Der Klassiker

Prospektbeilagen
sind nicht fest mit dem Trägerheft verbunden, 
sondern werden lose eingelegt. 

Die Specials

Slip (Titelumhefter)
Halbseitiger Umschlag über die erste Seite, beid-
seitig bedruckbar. Hier gilt: Eine halbe Seite hat 
mehr Wirkung als eine ganze.

Mantel (Umschlag)
Der Mantel umhüllt die Zeitung mit zwei oder vier 
ganzen Seiten. Absolut im Blickfeld Ihrer Kunden, 
erziehlen Sie hohe Werbewirkung, wobei der 
Gestaltung keine Grenzen gesetzt sind.

Shadow Print 
Das wichtigste steht auch in einer Zeitung oft 
zwischen den Zeilen. Die Shadow-Print-Anzeige 
gilt als eine der raffiniertesten und zugleich 
effektivsten Werbeformen. Dabei wird eine 
aktuelle redaktionelle Seite mit Ihrem Werberaster 
hinterlegt, wodurch sich der durchscheinende 
Effekt ergibt - sehr hintergründig!

Mutation der Titelseite 
Werbung macht Schlagzeile! Für Leute, die immer 
schon mal auf der Titelseite stehen wollten…
Sie wollen Schlagzeilen machen? Vielleicht in der 
renommiertesten Tageszeitung der Region? Etwa 
auf der Titelseite? Noch dazu solche, die Ihnen 
passen? Sonst noch Wünsche? Geht alles! Mit 
einer mutierten Titelseite des Zofinger Tagblattes 
zum Beispiel …

Banderole
Die Banderole umschliesst die Zeitung und wird
auf der Rückseite zusammengeklebt. Sie „bindet“
als Blickfang die „Zofinger Tagblatt“-Leser ein.
Das «Zofinger Tagblatt» lässt sich sehr leicht
umwickeln … natürlich nur rein äusserlich!
Lieben Sie das Gefühl, eine druckfrische Zeitung 
als Erster zu lesen?
Schon etwas Besonderes, das sich die «Zofinger 
Tagblatt»-Leser täglich gönnen.
Ihre Banderole kann dazu das exklusive Frische-
siegel sein.
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Treppenanzeige
max. 264 mm Höhe

L-Anzeige L-Textteil
100 – 150 mm Höhe

Stufen-Anzeige

Streifenanzeige mit Stufe
max. 264 mm Höhe

Eckfeld-Panorama-Anzeige
mittig, 2 x 1/4-Seite Eckfeldanzeigen

Eckfeld Plus
max. 264 mm Höhe

Streifen- mit Textteilanzeigen, 
zweispaltig
max. 132 mm Höhe für die Streifen-
anzeige, max. 50 mm Höhe für die 
Textteilanzeigen

Diese Anzeigenformate sind  
nur auf Anfrage möglich. 
Tarife auf Anfrage.Schachbrett-Anzeige Balkenanzeigen, unterbrochen Kreuz-Anzeige*

Aussergewöhliche Anzeigenformate
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Sonderwerbeformen
Publireportagen

Inhalt / Stil
•	 Keine direkte Anrede der Leserschaft. Kein allzu 
	 marktschreierischer Stil mit Superlativen. 
	 Text mit Spitzmarke (Übertitel) und Haupttitel
 	 versehen. Der Verlag behält sich vor, den Text 
	 stilistisch den redaktionellen Richtlinien anzu-
	 passen oder gegebenenfalls zurückzuweisen.

Bilder
•	 Lieferung der Bilder wenn möglich digital (mind. 
	 300 dpi) per Mail oder auf Datenträger mit Bild-
	 legenden versehen.

Termine
•	 Damit der Auftrag mit der nötigen Sorgfalt bear-
	 beitet werden kann, müssen sämtliche Unterla-
	 gen (Bild, Text, Logos) 10 Arbeitstage vor 
	 Erscheinen der Publireportage im Besitz des 
	 Verlages sein.

Kontakt
•	 Ihr Anzeigenteam steht Ihnen für die erfolg-
	 reiche Umsetzung Ihrer Publireportage gerne 
	 zur Verfügung.
	 Zofinger Tagblatt AG, Anzeigenmarketing
	 Henzmannstrasse 20, 4800 Zofingen
	 Telefon 062 745 93 93, Telefax 062 745 93 49
	 inserate@zofingertagblatt.ch

Publireportagen sind kommerzielle Sonderseiten. Fir-
men können sich mit Text und Bild einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentieren. Publireportagen sind auch 
PR-Berichte über Firmen-Jubiläen, «Tag der offenen 
Tür», Eröffnungen, Vernissagen usw., die sich optisch 
vom redaktionellen Layout der Zeitung abheben. 
Solche Reportagen vermitteln der Leserschaft Infor-
mationen und Einblicke, welche über den allgemei-
nen Rahmen hinausgehen, den die Werbung norma-
lerweise ermöglicht.
Das Ziel einer Publireportage ist primär Imagepflege 
und nicht produktebezogene Werbung. Der Inhalt ist 
grundsätzlich frei. Den Schwerpunkt bilden in der Re-
gel Fotoaufnahmen aus der Firma: Menschen bei der 
Arbeit, Produkte in entscheidenden Herstellungspha-
sen, Anlagen im Betrieb, Kunden im Gespräch mit Be-
ratern und andere Situationen aus der Firma. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden, einem Redaktor 
und der Anzeigenabteilung wird die Publireportage 
realisiert.

Sie müssen als Vollvorlage angeliefert werden. Min-
destgrösse: 1/2 Seite (220mm).

Tarif 
30% Rabatt 	 Text und Fotos angeliefert
20% Rabatt	 Text oder Fotos durch Verlag
10% Rabatt	 Text und Fotos durch Verlag

Falls zum Auftragszeitpunkt der Text noch nicht 
vorliegt, behält sich der Verlag das Recht vor, diesen 
nach Eingang zurückzuweisen und den Auftrag zu 
löschen. 

Richtlinien
•	 Publireportagen müssen am Kopf als solche 
	 gekennzeichnet werden.
• 	Sie unterscheiden sich von den normalen 
	 Anzeigen durch den Inhalt, d.h. es dürfen keine
 	 konkreten Angebote gemacht werden, die der
 	 direkten Werbung gegenüber potenziellen 
	 Kunden gelten.
• 	Keine Preisangaben.
• 	Bei eingesetzten Eigen- und Fremdinseraten
	 wird der Firmenreportagerabatt auf das 
	 entsprechende  Anzeigenvolumen wieder 
	 aufgeschlagen.
• 	Der Text darf nicht in Redaktionsschrift (Swift
 	 EF-regular/Janson Text) abgesetzt werden.
•	 Publireportagen dürfen keine Coupons 
	 enthalten.
•	 Publireportagen sind nicht abschlussberechtigt, 
	 keine Rabattkumulation.
• 	Alle Preise verstehen sich zuzüglich 8% MwSt. 
	 Auf der Publireportage besteht ein Copyright.
•	 Das Verwendungsrecht für einen anderen Titel
 	 kann mit Fr. 500.— abgegolten werden.



90

Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend die vertraglichen 
Beziehungen zwischen Inserenten und Mitgliedern des Verbandes 
Schweizerischer Werbegesellschaften VSW 
  
A. Anwendbarkeit
B. Vertragsabwicklung
C. Haftung der Werbegesellschaft
D. Haftung des Inserenten
E. Weiterverwendung von Inseraten
F. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

A. Anwendbarkeit

1. 	 Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1	 Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inse-
renten. Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- 
oder PR-Agenturen im Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2	 Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Wer-
bebeilagen und Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, 
inkl. oder exkl. Beratung, Kreation von Inseraten im DTP-Verfahren, 
Erstellung von Mediaplänen oder administrativen Dienstleistungen. 
Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 

2. 	 Geschäftsbedingungen der Inserenten
2.1	 Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestand-
teil des Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die 
Anwendung seiner eigenen Geschäftsbedingungen. 

B. Vertragsabwicklung

3. 	 Preise 
3.1 	Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife 
und Rabatte der Verlage, zuzüglich MwSt. 
3.2 	Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gülti-
gen Dienstleistungstarife, zuzüglich MwSt. 
3.3 	Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife 
und der MwSt. treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. 

Der Inserent hat aber das Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Be-
kanntgabe des neuen Preises vom Vertrag zurückzutreten. In diesem 
Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss Rabattskala der ef-
fektiv abgenommenen Menge entspricht. 

4. 	 Zusätzliche Kosten 
4.1 	Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbege-
sellschaften, welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungsta-
rifen enthalten sind, können zusätzlich verrechnet werden, zuzüglich 
MwSt. Als solche gelten auf Seiten der Verlage beispielsweise aufwän-
dige Bearbeitungen von Volldruckmaterial.

5. 	 Grösse der Inserate 
5.1 	Für die Verrechnung massgeblich ist die in der betreffenden Zei-
tung gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen 
und Rahmeninseraten werden zur Abdruckhöhe 2 mm dazugerech-
net.
5.2 	Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder glei-
chem Text werden alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates 
verrechnet. 

6. 	 Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1 	Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder 
Franken (nachfolgend Volumen) während einem bestimmten Zeit-
raum (Mengenabschluss) können die Insertionstarife Mengenrabatte 
vorsehen.
6.2 	Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen 
und dadurch eine höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des 
Abschlusses rückwirkend der höhere Rabatt vergütet. 
6.3 	Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, 
wird der zu viel bezogene Rabatt rückbelastet. Dem Inserenten wird 
dabei eine Toleranz von 3 % auf dem vereinbarten Volumen gewährt. 
Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf das folgende Ab-
schlussjahr übertragen werden. 

7. 	 Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1 	Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert 
erscheinen (Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wie-
derholungsrabatte vorsehen.
7.2 	Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig 
bei Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 

7.3 	Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wie-
derholungsauftrag vor Erscheinen des letzten Inserates unter den 
gleichen Voraussetzungen erweitert wird und damit eine höhere Stufe 
erreicht.

8. 	 Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge
8.1 	Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss 
bzw. Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2 	Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grund-
sätzlich nur von einem einzelnen Inserenten getätigt werden. Konzer-
nen und Holdinggesellschaften kann jedoch die Schweizerische Treu-
handgesellschaft unter gewissen Voraussetzungen die Berechtigung 
zusprechen, Konzernabschlüsse zu tätigen. 
8.3 	Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftra-
ges beträgt 12 Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, 
so dauert er bis Ende Vormonat des folgenden Jahres; beginnt er ab 16. 
bis Ende eines Monats, so läuft er bis Ende des laufenden Monats des 
folgenden Jahres.
8.4 	Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 

9. 	 Verlegerrecht 
9.1 	Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu 
verlangen oder Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
9.2 	Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Da-
ten vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt terminge-
bundene Inserate ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe 
vor- oder zurückverschieben. 
9.3 	Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» verse-
hen, um sie vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4 	Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inse-
rate bestimmen. Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur 
unverbindlich entgegengenommen werden. Für eingehaltene Platzie-
rungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben.
9.5 	Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst 
nach Genehmigung eines Musters bindend.

10. 	Chiffreinserate 
10.1 	 Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiff-
regeheimnisses. Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die 
Werbegesellschaft kann in begründeten Fällen
 •	 Justiz - oder Verwaltungsbehörden 
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 •	 Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitge-
teilt haben und im Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unter-
lagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen wollen, die Identität des Chif-
freinserenten bekannt geben. 
10.2 	 Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, 
Vermittlungs- und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten 
weiterzuleiten. Zu diesem Zweck kann sie eingehende Angebote öff-
nen und überprüfen.
10.3 	 Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Aus-
serordentliche Aufwendungen werden zusätzlich verrechnet. 
10.4 	 Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten ob-
liegt dem Chiffreinserenten. 

11. 	Probeabzüge 
11.1 	 Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate 
geliefert werden, sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Tage vor 
Annahmeschluss eintreffen. 
11.2 	 Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 

12. 	Druckmaterial 
12.1 	 Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Wer-
begesellschaft für herkömmlich oder digital geliefertes Druck- und 
Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder aufbewah-
rungs- noch rückgabepflichtig. 

13. 	Zahlungskonditionen 
13.1 	 Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung 
oder eine Zahlungsfrist von 10 Tagen. 
13.2 	 Für die Publikation von allen übrigen Inseraten gilt eine Zah-
lungsfrist von 30 Tagen ohne Skontoabzug.
13.3 	 Auf verfallenen Rechnungen wird ein marktüblicher Verzugszins 
verrechnet. 
13.4 	 Für Mahnungen werden die Kosten verrechnet. 
13.5 	 Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabat-
te und Vermittlungsprovisionen. 

14. 	Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1 	 Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Er-
scheinen ein, kann die Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung 
vom Vertrag zurücktreten. 
14.2 	 Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der er-
schienenen Inserate. 

14.3 	 Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen 
vorgenommen, sofern zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine hö-
here Rabattstufe erreicht wird. 

C. Haftung der Werbegesellschaft

15. 	Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1 	 Reklamationen wegen fehlerhaftem Erscheinen oder Nichter-
scheinen sind innerhalb von 10 Tagen nach Publikation bei der Wer-
begesellschaft anzubringen. 
15.2 	 Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich be-
einträchtigt oder ist ein Termininserat nicht erschienen, werden die 
Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in Form von Insera-
tenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch 
erteilten Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von In-
seraten zur Werbegesellschaft oder zum Verlag, bei Fehlern infolge von 
Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei Datenverschiebungen 
(Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei unge-
eigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei 
Abweichungen in der Farbe oder von typographischen Vorschriften 
sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die genannten 
Ansprüche. 
15.3 	 Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 ge-
nannten wegen fehlerhaftem Erscheinen, Nichterscheinen oder aus 
anderen Gründen sind ausgeschlossen. 

D. Haftung des Inserenten

16. 	Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1 	 Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er 
erklärt, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Branchen-
regeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und dem Verlag 
verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger 
sowie deren Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er 
ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit Ansprü-
chen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallenden gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen.

17. 	Gegendarstellungsrecht 
17.1 	 Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegen-
über Inseraten informiert der Verlag bzw. die Werbegesellschaft den 
Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht mit ihm 

das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheis-
sung sowie das Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die da-
mit zusammenhängenden Modalitäten. 

E. Weiterverwendung von Inseraten

18. 	Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1 	 Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesell-
schaft die Inserate in eigene oder fremde elektronische Datenbanken 
einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der Inserent kann 
sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, 
dass Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der 
Schweiz vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, und 
somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit 
seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2 	 Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung er-
folgende Bearbeitung und Verwertung von abgedruckten oder in 
elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch Dritte ist 
unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der 
Werbegesellschaft insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit 
dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen vorzugehen. 

19. 	Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1 	 Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesonde-
re das Urheberrecht, der Werbegesellschaft an allen von ihr selber  
kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z. B. DTP-Verfahren). 
Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
der Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen 
Eigentums im Rahmen des ursprünglichen Verwendungszweckes auf 
unbeschränkte Zeit erlaubt. 

F. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

20. 	Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches 
Recht Anwendung. 
21.	 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort 
der Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag 
geschlossen hat. 

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.10.2003 in Kraft 
und ersetzen alle früheren Fassungen. 
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